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Allgemeine Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen der Rosenberger Media GmbH & Co. KG 

1. Ausschließliche Geltung 
1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für 
alle unsere Lieferungen und Leistungen an un-
sere Kunden, die bei Abschluss des Vertrages 
mit uns in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln, 
also Unternehmer sind. Diese werden nachste-
hend auch Besteller genannt. Die Bedingungen 
gelten auch für alle künftigen Lieferungen und 
Leistungen an die vorgenannten Besteller, auch 
wenn diese Bedingungen bei künftigen Ver-
tragsschlüssen nicht noch einmal ausdrücklich 
in Bezug genommen werden. 

1.2 Einkaufsbedingungen oder sonstigen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen des Bestellers 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie 
verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir bei 
Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrück-
lich widersprechen. Insbesondere die vorbe-
haltlose Lieferung von Waren oder die Leistung 
von Diensten oder die Entgegennahme von Zah-
lungen bedeutet unsererseits kein Anerkennt-
nis abweichender Bedingungen. 

2. Angebote / Vertragsschluss / Kataloge 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Insbe-
sondere ist die Übersendung einer Preisliste 
kein Angebot. 

2.2 Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auf-
tragsbestätigung oder durch Lieferung zu-
stande. 

2.3 Die in Prospekten, Katalogen, Rundschrei-
ben, Anzeigen, Preislisten oder in den zu den 
Angeboten gehörenden Unterlagen enthaltenen 
Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, techni-
schen Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungs-
beschreibungen sind unverbindlich, soweit wir 
sie nicht in der Auftragsbestätigung als aus-
drücklich verbindlich bezeichnen. 

3. Liefer- und Leistungszeit 
3.1 Die Liefer- und Leistungsfristen und -ter-
mine gelten nur annähernd, es sei denn, dass 
wir ausdrücklich etwas anderes vereinbart ha-
ben. 

3.2 Liefer- und Leistungsfristen beginnen mit 
dem Datum unserer Auftragsbestätigung, je-
doch nicht vor Klarstellung aller Ausführungs-
einzelheiten und verstehen sich ab Lieferort. 
Bei Verkäufen ab Werk sind die Lieferfristen 
und -termine mit Meldung der Versandbereit-
schaft eingehalten, auch wenn die Ware ohne 
unser Verschulden oder das Verschulden des 
Lieferanten nicht rechtzeitig abgesandt werden 
kann. Die Liefer- und Leistungsfristen und -ter-
mine verlängern sich angemessen, wenn der 
Besteller mit seinen Verpflichtungen aus diesen 
oder anderen Verträgen uns gegenüber in Ver-
zug ist. 

3.3 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung 
bleibt vorbehalten. Über Lieferverzögerungen 
aufgrund nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger 
Selbstbelieferung informieren wir den Besteller 
unverzüglich.  

3.4 Bei Liefer- oder Leistungsverzögerungen 
durch höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussper-
rung, Rohstofferschöpfung oder von uns nicht 
zu vertretenden Betriebsstörungen auch bei 
unseren Zulieferanten verlängert sich die Lie-
fer- oder Leistungszeit mindestens um den 
Zeitraum bis zur Behebung der Störung, soweit 
die Störung auf die Fertigung oder Ablieferung 
des Liefergegenstandes oder auf die Leistung 
von Einfluss ist. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse teilen wir dem Besteller baldmög-
lichst mit. 

Wir haben bei dauerhaften Liefer- oder Leis-
tungsverzögerungen durch die vorstehenden 
Ereignisse auch das Recht, unter Ausschluss 
jedweder Ersatzansprüche ganz oder teilweise 
vom Vertrage zurückzutreten. Der Besteller 
kann innerhalb einer von ihm zu setzenden an-
gemessenen Frist die Erklärung verlangen, ob 
wir vom Vertrage zurücktreten oder innerhalb 
einer angemessenen Frist liefern. Erklären wir 
uns nicht, kann der Besteller in diesem Falle 
zurücktreten. 

3.5 Geraten wir in Verzug, haften wir nur unter 
den Voraussetzungen der Ziffer 9 auf Schadens-
ersatz. Weitere Schadensersatzansprüche aus 
Verzug gegen uns sind ausgeschlossen. 

4. Erfüllungsort, Gefahrübergang und  
Teillieferung 
4.1 Erfüllungs- und Leistungsort für die Liefe-
rung sind unsere Betriebsräume in Bielefeld. 

4.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, ver-
senden wir die Ware auf Gefahr des Bestellers. 
Das gilt auch für den Fall, dass wir ausnahms-
weise frachtfrei liefern. 

4.3 Wir bestimmen die Versandart, den Ver-
sandweg und den Frachtführer. Eine Versiche-
rung wird nur auf Verlangen des Bestellers und 
auf dessen Kosten abgeschlossen. 

4.4 Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem 
Umfang berechtigt.  

5. Preise und Zahlung 
5.1 Alle Preise verstehen sich zuzüglich Um-
satzsteuer. 

5.2 Die Kosten für die Aufstellung von Maschi-
nen durch einen Techniker werden gesondert in 
Rechnung gestellt, wenn nichts anderes verein-
bart ist. 

5.3 Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk 
zuzüglich Fracht und Verpackungskosten, so-
fern nichts anderes vereinbart ist.  

5.4 Bei Vereinbarung einer Lieferfrist von mehr 
als vier Monaten sind wir berechtigt, zwischen-
zeitlich durch Preiserhöhung eingetretene Kos-
tensteigerungen für Material, Herstellung, 
Montage, Personal, Lieferung oder ähnliches in 
entsprechendem Umfang an den Besteller wei-
terzugeben. 

5.5 Gewähren wir im Einzelfall Skonto, beträgt 
die Skontofrist mangels anderweitiger Verein-

barung zehn Tage ab dem Datum der Rech-
nung. Rechnungen werden spätestens am Tage 
nach dem Rechnungsdatum versandt. 

5.6 Bei Zahlungsverzug hat der Besteller Ver-
zugszinsen in Höhe von 12 %, mindestens je-
doch acht Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz zu ersetzen. Soweit die Zinsen gemäß Satz 
1 den gesetzlichen Zinssatz übersteigen, steht 
dem Besteller der Nachweis frei, dass ein Ver-
zugsschaden nicht oder nicht in dieser Höhe 
entstanden ist. Die Geltendmachung eines hö-
heren Verzugsschadens ist nicht ausgeschlos-
sen. 

5.7 Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Ver-
zug, so werden alle Forderungen, auch wenn 
wir zu ihrer Begleichung zahlungshalber Wech-
sel entgegengenommen haben, sofort fällig. 

6. Aufrechnung, Zurückbehaltung 
6.1 Eine Aufrechnung durch den Besteller mit 
Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, die Gegenansprüche sind unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt. 

6.2 Die Geltendmachung eines Zurückbehal-
tungsrechts durch den Besteller ist ausge-
schlossen, es sei denn, es beruht auf demsel-
ben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprü-
che sind unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt. 

7. Eigentumsvorbehalt 
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtli-
chen von uns gelieferten Waren (Vorbehalts-
ware) bis zur Kaufpreiszahlung vor. Ferner be-
halten wir uns das Eigentum an sämtlichen von 
uns gelieferten Waren solange vor, bis unsere 
sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsver-
bindung, auch aus später abgeschlossenen 
Verträgen gleich aus welchem Rechtsgrund, 
bezahlt sind. 

7.2 Der Besteller ist berechtigt, die Ware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuver-
arbeiten und weiter zu veräußern, solange er 
sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen 
uns gegenüber nicht im Verzug befindet oder 
seine Zahlungen einstellt. Das gilt nicht, soweit 
insbesondere bei Lieferung von Software im 
Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. 

Im Einzelnen gilt folgendes: 

a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbe-
haltsware erfolgt für uns als Hersteller im 
Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. 
Durch Verarbeitung oder Umbildung der Vorbe-
haltsware erwirbt der Besteller nicht das Ei-
gentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegen-
ständen verarbeitet, vermischt, vermengt oder 
verbunden, erwerben wir Miteigentum an der 
neuen Sache zu einem Anteil, der dem Verhält-
nis des Rechnungswertes unserer Vorbehalts-
ware zum Gesamtwert entspricht. Auf die nach 
den vorstehenden Bestimmungen entstehen-
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den Miteigentumsanteile finden die für die Vor-
behaltsware geltenden Bestimmungen ent-
sprechend Anwendung. 

b) Der Besteller tritt hiermit die Forderungen 
aus dem Weiterverkauf oder den sonstigen Ver-
äußerungsgeschäften wie z. B. Werklieferungs-
verträgen mit allen Nebenrechten an uns ab 
und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware 
verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und 
wir hieran in Höhe unseres Fakturenwertes 
Miteigentum erlangt haben. Soweit die Vorbe-
haltsware verarbeitet, vermischt oder vermengt 
ist, steht uns aus dieser Zession ein im Verhält-
nis vom Fakturenwert unserer Vorbehaltsware 
zum Fakturenwert des Gegenstandes entspre-
chender erstrangiger Bruchteil der jeweiligen 
Forderung aus der Weiterveräußerung zu. 

Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusam-
men mit anderen nicht von uns gelieferten Wa-
ren veräußert, tritt er hiermit einen erstrangi-
gen Anteil der Forderung aus der Weiterveräu-
ßerung in Höhe des Fakturenwertes unserer 
Vorbehaltsware an uns ab. 

Hat der Besteller diese Forderung im Rahmen 
des echten Factorings verkauft, so tritt er die an 
ihre Stelle tretende Forderung gegen den Fac-
tor an uns ab. Wird die Forderung aus der Wei-
terveräußerung durch den Besteller in ein Kon-
tokorrentverhältnis mit seinem Abnehmer ge-
stellt, tritt der Besteller seine Forderungen aus 
dem Kontokorrentverhältnis in Höhe des Faktu-
renwertes der Vorbehaltsware an uns ab. Wir 
nehmen die obigen Abtretungen hiermit an. 

Der Besteller ist zur Weiterveräußerung nur 
dann berechtigt, wenn er sich ebenfalls das Ei-
gentum bis zur vollständigen Bezahlung seiner 
Forderungen aus der Weiterveräußerung vor-
behält. 

c) Der Besteller ist bis zu unserem Widerruf zur 
Einziehung der an uns abgetretenen Forderun-
gen berechtigt. Die Einziehungsermächtigung 
erlischt bei Widerruf, der bei Zahlungsverzug 
des Bestellers oder Zahlungseinstellung durch 
den Besteller erfolgt. In diesem Fall sind wir 
vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer 
von der Abtretung zu unterrichten und die For-
derung selbst einzuziehen. Der Besteller ist 
verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue 
Aufstellung der ihm zustehenden Forderungen 
mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe 
der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum 
usw. zu geben und uns alle für die Geltendma-
chung der abgetretenen Forderungen notwen-
digen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und 
die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten. 

d) Beträge, die aus abgetretenen Forderungen 
beim Besteller eingehen, sind bis zur Überwei-
sung gesondert für uns aufzuheben. 

7.3 Verpfändungen oder Sicherungsübereig-
nungen der Vorbehaltsware oder der abgetre-
tenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfän-
dungen sind wir unter Angabe des Pfändungs-
gläubigers sofort zu unterrichten.  

7.4 Übersteigt der Wert der uns zustehenden  
Sicherungen unsere Gesamtforderung gegen 
den Besteller um mehr als 10 %, so sind wir auf 
Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe 
verpflichtet. 

7.5 Wir können uns aus der zurückgenomme-
nen Vorbehaltsware freihändig befriedigen. 

7.6 Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware 
für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen übliche 
Gefahren, wie Feuer, Diebstahl und Wasser im 
üblichen Umfang zu versichern. Der Besteller 
tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, 
die ihm aus Schäden der genannten Art gegen 
Versicherungsgesellschaften oder sonstige Er-
satzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe un-
serer Forderungen ab. Wir nehmen die Abtre-
tung an. 

8. Mängelansprüche 
8.1 Werden gebrauchte Sachen verkauft, kauft 
der Besteller die Ware in dem Zustand, in dem 
sie sich zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Kaufvertrages befindet. Rechte aufgrund von 
Sachmängeln sind ausgeschlossen. 

8.2 Werden neue Sachen gekauft, gilt folgen-
des: Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt 
die Nacherfüllung nach unserer Wahl durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Darüber 
hinaus stehen dem Besteller die weiteren ge-
setzlichen Ansprüche auf Rücktritt vom Vertrag 
und Minderung und im Falle von Werkverträgen 
der Anspruch auf Selbstvornahme und Ersatz 
der erforderlichen Aufwendungen zu, soweit die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind. 

8.3 Soweit sich die Aufwendungen zum Zwecke 
der Nacherfüllung, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten dadurch 
erhöhen, dass der Liefergegenstand vom Be-
steller oder einem Dritten nachträglich an ei-
nen anderen Ort als den Lieferort (dort wo der 
Besteller die Ware tatsächlich in Besitz nimmt) 
verbracht worden ist, trägt diese Kosten der Be-
steller, es sei denn, die Verbringung entspricht 
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Lie-
fergegenstandes oder war bei Vertragsschluss 
mit uns vereinbart. 

8.4 Schadensersatzansprüche stehen dem Be-
steller nur unter den Voraussetzungen der 
nachstehenden Ziffer 9 zu.  

8.5 § 377 HGB bleibt unberührt. 

9. Schadensersatz 
9.1 Schadensersatzansprüche des Bestellers 
bestehen nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen in gesetzlicher Höhe, wenn diese  

a) auf dem Produkthaftungsgesetz beruhen 
oder 

b) auf der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit beruhen und sie durch 
eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverlet-
zung durch uns, eines unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
sind oder 

c) auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung durch uns, unsere ge-
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
oder auf Arglist beruhen oder 

d) auf der Verletzung einer Pflicht aus einem 
übernommenen Beschaffungsrisiko oder einer 
übernommenen Garantie beruhen. 

Sind die vorstehenden Voraussetzungen zu a) 
bis d) nicht erfüllt und beruht ein Schaden auf 
fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentli-
chen Pflicht (Kardinalpflicht) durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, 
haften wir ebenfalls auf Schadensersatz, jedoch 
der Höhe nach beschränkt auf den typischer-
weise entstehen den und vorhersehbaren Scha-
den. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinal-
pflichten) im Sinne der vorstehenden Regelung 
sind Pflichten, auf deren ordnungsgemäße Er-
füllung der Besteller vertraut und auch ver-
trauen darf, weil sie den Vertrag prägen. 

Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastvertei-
lung. 

9.2 Weitere Schadensersatzansprüche gegen 
uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen sind 
ausgeschlossen, gleich auf welchem Rechts-
grund sie beruhen. 

10. Verjährung von Sachmängelansprüchen 
Ansprüche unseres Vertragspartners aufgrund 
von Sachmängeln verjähren in einem Jahr, es 
sei denn,  

a) bei der von uns gelieferten Ware handelt es 
sich um eine Sache, die entsprechend ihrer üb-
lichen Verwendungsweise für ein Bauwerk ver-
wendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat oder  

b) es handelt sich um Aufwendungsersatzan-
sprüche gemäß § 479 BGB oder 

c) der Mangel beruht auf einer vorsätzlichen 
Pflichtverletzung durch uns oder unsere ge-
setz-lichen Vertreter oder unsere Erfüllungs-
gehilfen. 

In den Fällen a), b) und c) und für Schadenser-
satzansprüche, soweit diese nicht gemäß Ziffer 
9 ausgeschlossen sind, gelten die gesetzlichen 
Verjährungsfristen. Es bleibt bei den gesetzli-
chen Bestimmungen über die Hemmung, Ab-
laufhemmung und über den Neubeginn der 
Verjährung. 

11. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
11.1 Ist der Besteller Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand 
Bielefeld. Wir sind berechtigt, den Besteller 
auch an seinem Sitz in Anspruch zu nehmen.  

11.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland, wie zwischen zwei 
Vertragsparteien mit Sitz in Deutschland. Die 
Geltung des einheitlichen UN-Kaufrechts 
(CISG) wird ausgeschlossen.
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Zusatzbedingungen für Archivierung und Scan-, Kopier- und Publishing-Service 

12. Allgemeines  
Für reprografische Dienstleistungen unseres 
Hauses gelten zusätzlich zu den vorstehenden 
Bedingungen die nachstehenden Zusatzbedin-
gungen:  

13. Schutzrechte  
13.1 Der Besteller übernimmt die Gewähr und 
damit auch die Haftung dafür, dass durch Aus-
führung des Auftrages keine Rechte Dritter 
(insbesondere Eigentums-, Urheber- und Ver-
vielfältigungsrechte) verletzt werden.  

13.2 Werden wir dennoch von einem Dritten un-
ter Berufung auf ein ihm gehörendes Schutz-
recht auf Unterlassung, Schadensersatz oder 
sonst in Anspruch genommen, sind wir unter 
Aus-schluss aller Schadensersatzansprüche 
des Bestellers berechtigt, die Herstellung und 
Lieferung einzustellen und Ersatz der aufge-
wendeten Kosten zu verlangen. Für allen mit-
telbaren und unmittelbaren Schaden, der uns 
aus der Verletzung etwaiger Schutzrechte und 
der Geltendmachung etwaiger Schutzrechte 
Dritter erwächst, hat der Besteller Ersatz zu 
leisten.  

14. Besondere Aufträge  
Geldscheine, Briefmarken, Ausweisdoku-
mente etc. vervielfältigen wir nicht im Maßstab 
1:1 und nicht in Farbe. Ebenso nehmen wir 
keine Abdeckungen und Änderungen an Doku-
menten vor.  

15. Bearbeitungsgrundlagen  
15.1 Vor Auftragsannahme ist das Datenfor-
mat, in welchem die Daten angeliefert werden 
sollen, zweifelsfrei zu klären. Bearbeitungs-
grundlage sind die Datensätze, so wie wir sie 
vom Besteller oder durch einen von ihm einge-
schalteten Dritten für die Ausgabe (Drucker, 
Plotter, Digitalkopierer) aufbereitet erhalten. 
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler beim 
Endprodukt, die auf mangelhaft gelieferte Da-
ten zurückzuführen sind.  

15.2 Das gilt auch für den Fall, dass wir das  
Verarbeitungsergebnis auf Wunsch des Kunden 
direkt an einen Dritten weiterleiten.  

15.3 Stellen wir einen Mangel fest, unterrich-
ten wir den Besteller. Sollen wir den Mangel 
beseitigen, wird dem Besteller die zusätzlich 
aufgewandte Bearbeitungszeit berechnet.  

16. Zusatzarbeiten  
Sollte sich bei Auftragsdurchführung herausstel-
len, dass sich das vom Besteller zur Verfügung 
gestellte Material nicht in dem in unserem Ange-
bot zugrunde gelegten Zustand befindet und Zu-
satzarbeiten nötig sind, um das Material reprofä-
hig zu machen, so sind wir zur Berechnung der 
uns hierdurch entstehenden Mehrkosten gegen-
über dem Besteller berechtigt.  

17. Abweichungen und Toleranzen  
Muster, Zeichnungen und Abbildungen sind für 
die Ausführung der Lieferung grundsätzlich 
nur annähernd maßgeblich. Bei farbigen Re-
produktionen können in allen Druckverfahren 
geringfügige Abweichungen vom Original auf-
treten, die dem Besteller jedoch kein Recht zur 
Beanstandung geben. Gleiches gilt für jeweils 
maschinenbedingte Toleranzen in Bezug auf 
Maß und Standgenauigkeit.  

18. Untersuchung und Nachbesserungen  
Der Besteller ist verpflichtet, unsere Lieferung 
und Leistung unverzüglich zu überprüfen. 
Nachbesserung für reprografi-sche Dienstleis-
tungen können wir nur dann sachgerecht aus-
führen, wenn uns der Besteller das Original 
noch einmal zur Verfügung stellt. Wir empfeh-
len daher, das Original zumindest so lange auf-
zubewahren, bis die beiderseitigen Endkontrol-
len der reprografischen Dienstleistung ausge-
führt sind. Im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen in Ziffer 8 bis 10.  

19. Haftung des Bestellers  
Der Besteller haftet für Schäden, die die von 
ihm eingebrachten Gegenstände, Dokumente 
oder Daten verursachen. Das gilt insbesondere 
für von ihm eingebrachte mit Schad-Software 
(Viren etc.) behaftete Datenträger.  

20. Datensicherung durch den Besteller  
Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass 
uns zur Verfügung gestellte Daten gesichert 
sind, so dass durch Datenverluste innerhalb 
der Scan- oder Kopiervorgänge kein Schaden 
entstehen kann. Datenverluste können durch 
uns nicht ausgeschlossen werden.  

21. Datenverluste bei Datenfernübertragung  
Da Übermittlungsfehler bei der Datenübertra-
gung (z.B. durch E-Mail, FTP, Cloud-Systeme) 
außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, 
übernehmen wir dafür keine Gewährleistung.  

22. Datenspeicherung  
Wir sind nicht zu einer Datenspeicherung nach 
Beendigung des Auftrages verpflichtet. Das gilt 
insbesondere für die im Zusammenhang mit 
dem Auftrag erarbeiteten Daten und die Daten, 
die Gegenstand des Auftrages waren. Die 
Pflicht zur Datensicherung obliegt allein dem 
Kunden. Gleichwohl sind wir berechtigt, Kopien 
anzufertigen.  

23. Originalmaterial  
Der Besteller ist verpflichtet, uns unverzüg-lich 
anzuweisen, was mit dem Originalmaterial zu 
geschehen hat, ob es durch uns zu vernichten 
ist oder ob es zurückzugeben ist. Die Rückgabe 
erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Werden Frei-
gabe zur Vernichtung oder Rücknahme durch 
den Besteller trotz Aufforderung verzögert, 
sind wir berechtigt, das Material auf Kosten des 
Bestellers einzulagern.  

24. Schäden am Originalmaterial  
Für Verlust oder Beschädigung von an uns 
übergebene Originale/Vorlagen wird Ersatz im 
Einzelfall bis zum Betrage von höchstens 
15.000,00 € nach Maßgabe des seitens des 
Wirtschaftsverbandes Kopie & Medientechnik 
e.V. abgeschlossenen Versicherungsvertrages 
geleistet, soweit wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schadensersatz verpflich-
tet sind.  

Darüberhinausgehende Ersatzleistungen kom-
men nur unter der Voraussetzung der Ziffer 9 
in Betracht.  

Darüberhinausgehende Ansprüche des Bestel-
lers sind ausgeschlossen.  

Etwaige Schäden an Originalen sind uns unver-
züglich mitzuteilen 
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